
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Anmerkung:      1. Bei Antrag auf Mitgliedschaft wird eine einmalige Verwaltungsgebühr erhoben in Höhe des aktuellen Monatsbeitrages  
 
           2. Bei Passbearbeitung durch den Verband, wird die Verbandsgebühr vom Mitglied eingefordert und im SEPA-LS erhoben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
 
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten beachtet der SV Ramlingen-Ehlershausen von 1921 e.V. u.a. die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung. Wir 
nutzen Ihre Daten zur Verwaltung ihrer Mitgliedschaft, zur Verwaltung unserer Herren- und Jugendmannschaften und den Spielausschuss. Ihr Geburtstag 
wird einmal im Jahr auf einer Geburtstagsliste in der Vereinszeitschrift genannt. Ggf. nutzen wir ihren Namen und Bilder zur Berichterstattung bei unseren 
Sportveranstaltungen. Falls dies nicht gewünscht ist, können Sie jederzeit unter info@rse-fussball.de  widersprechen. Die Datenschutzgrundverordnung 
regelt auch Ihre Rechte, u.a. das Beschwerderecht bei uns und bei der Datenschutzaufsichtsbehörde. Ausführliche Informationen finden Sie unter 
www.rse-fussball.de . 

PLZ und Wohnort mit Ortsteil: 
 

Straße und Hausnummer: 
 

E-Mail: 

 

Festnetz Rufnummer Privat: 

 
Festnetz Rufnummer Dienst:: 

  

Nachname 

 
 

 

 

 

 

Aufnahmeantrag/Eintrittserklärung 
  

Mobil: 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im SV Ramlingen-Ehlershausen v. 1921 e.V. (RSE) 
und erkenne unten aufgeführten Auszug der Satzung an.                                                  

Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Titel / Beruf / Ausbildungsstatus 
 

Weitere: 

 

Einzugsermächtigung zum SEPA Lastschriftmandat. 
Mandatsreferenznummer: = wird mit Aufnahmebestätigung mitgeteilt. 

SEPA-Gläubiger ID: DE13ZZZ00000511022 
 

Ich ermächtige den SV Ramlingen-Ehlershausen von 1921 e.V. 
die im Rahmen der eingegangen Mitgliedschaft fälligen Jahresbeiträge mittels 

Lastschriftverfahren, von meinem Bank-Giro-Konto bis auf Widerruf einzuziehen. 
Abbuchungen erfolgen Turnusgemäß zum 15. April eines Jahres. 

 
Ggf. Abweichender Kontoinhaber (Vorname und Name) 

IBAN zum SEPA-Lastschrift-Mandat 
 
 
 
 

BIC (optional) 
 
 
 

Ort und Datum 
 
 
 

Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Beitragssätze – bitte ankreuzen                                       
Stand: 01.Januar.2025  
 

Beitrags 
Gruppe 

Beitragszahler Jahresbeitrag 
in € 

Monats-       
Beitrag in € 

Zahlung ab 

01 Erwachsener 

 180,00 15,00 
 

02 
 
 
 
 
 
 

Jugendlicher   bis 

zum 18. Lebensjahr 
 

Ermäßigungsbeitrag                     
für Studenten, 
Auszubildende, bei Vorlage 
des Ausweises. 
zum Teilhabegesetz 
 

Ermäßigungsbeitrag 
für Rentner, 
Schwerbeschädigte mit 
Ausweis 

120,00 10,00 

 

03 Familienbeitrag  mit 

bis zu 3 Kindern unter 18 
Jahren 
 
 

  276,00 23,00 

 

06 Sonder-Beiträge      
für   aktive Schiedsrichter, 
Ehrenmitglieder, sonstiger               
Vereinbarung 

Ohne 
Beitrag 
solange 
Aktiv 

Ohne 
Beitrag 
solange 
Aktiv 

 
 

Andere Beitragseinstufungen bedürfen der Vereinbarung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________ 
Bei Familien-Mitgliedschaft, Bitte Name des Hauptmitgliedes und 
Mitgliedsnummer  
 

 
 
 

 

Spielerpass JA / Nein oder 
Nummer 

Datum                             Unterschrift 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten 

Auszug aus der Satzung 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person beiderlei Geschlechts auf Antrag werden, die sich zu den Bestrebungen des Vereins bekennt, sich durch ihre Eintrittserklärung zur Einhaltung der Satzung und zur 
Leistung der Vereinsbeiträge verpflichtet. 

3)Abs.2    Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine evtl. Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung; es besteht auch kein Anspruch des Antragstellers auf Begründung der Ablehnung. 
4)           Hat der Vorstand die Aufnahme beschlossen, erhält das neue Mitglied hierüber eine Bestätigung. 
§8 Abs. 2 Der Austritt eines Mitglieds kann auf Grund einer schriftlichen Mitteilung an den Vorstand unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. 

Anmerkung: Die Satzung kann beim  Mitgliedswart, der Geschäftsstelle / Clubhaus eingesehen werden. 

Bei Familienmitgliedschaft Familienname wenn abweichend von Antragsteller Vorname                         Geburtsdatum Aufnahme in Abteilung / Mannschaft 

Bei Familienmitgliedschaft Familienname wenn abweichend von Antragsteller Vorname                      Geburtsdatum 

 
Aufnahme in Abteilung / Mannschaft 

 

http://www.rse-fussball.de/

